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 Veröffentlicht am 04.06.1985

Norm

ABGB §435

AußStrG §16 BIII2d

EO §333

Rechtssatz

Die Frage, ob im Falle einer Verwertung nach § 333 EO der betreibende Gläubiger auch berechtigt ist, anstelle des

Verp ichteten in Ansehung des im Miteigentum des Verp ichteten und eines Dritten stehenden Superädi kates die

Benützungsregelung zu begehren, wird im Gesetz nicht eindeutig beantwortet.
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